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Der nachfolgende Vermerk stellt die dem DNotI zum Stand 16. Dezember 2003 verfügbaren Erkenntnisquellen zusammenfassend dar. Bei Änderungen im Gesetzgebungsverfahren werden wir uns weiterhin bemühen, den Vermerk zeitnah zu aktualisieren. Der Vermerk gibt keine bestimmte Gestaltungsempfehlung. Eine Haftung für die Vollständigkeit der zitierten Quellen wird ausdrücklich ausgeschlossen. 


1.
Vermittlungsausschuss: Kürzung der Eigen​heimzulage um 30% ab 2004
a)
Beschluß des Vermittlungsausschusses 

Nach Presseberichten wurde im Vermittlungsausschuss beschlossen, die Eigenheimzulage ab 2004 um 30% zu kürzen. 

Ab 2004 sollen Fördergrenzen von 70.000.- Euro (bzw. 140.000.- Euro bei Verheirateten) zuzüglich 30.000.- Euro je Kind gelten (je Gesamtbetrag der Einküfte für das Erstjahr und das Vorjahr) (Quelle: Handelsblatt, 16.12.2003, S. 2). (Bisher liegen die Grenzen bei 81.807 Euro bzw. bei Ehegatten 163.614 Euro bzw. 30.678 Euro je berücksichtigungsfähiges Kind - § 5 EigZulG.)
Die Grundzulage soll 1% der Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen, höchstens 1.250.- Euro je Jahr, zuzüglich Kinderzulage von 800.- Euro je Kind und Jahr, je für einen Förderzeitraum von acht Jahren (Quelle: Handelsblatt, 16.12.2003, S. 2). (Bisher beträgt der Fördergrundbetrag 5% der Bemessungsgrundlage, höchstens 2.565 Euro, zuzüglich 767 Euro je berücksichtigungsfähiges Kind - § 9 EigZulG.)

Für Neubauten soll künftig keine höhere Förderung mehr gelten als für Altbauten (Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.12.2003, S. 12). 
Ein Entwurf des geänderten Gesetzestextes liegt uns leider noch nicht vor. 
b)
Vergleichbare frühere Übergangsregelungen
Der Presse war noch nicht zu entnehmen, welche Übergangs​regelung für die Kürzung der Eigenheimzulage gelten soll. 

Im Steuerver​günstigungsabbaugesetz 2002/2003, das ebenfalls eine Kürzung der Eigenheimzulage vorsah (so aber nicht in Kraft trat), war folgende Übergangsregelung vorgesehen: 

„§ 1, § 4 S. 2 ... sind erstmals anzuwenden, wenn der Anspruchsbe​rechtigte im Fall der Herstellung nach dem 31. Dezember 2002 mit der Herstellung des Objekts begonnen oder im Fall der Anschaf​fung die Wohnung nach dem 31. Dezember 2002 aufgrund eines nach diesem Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obligatori​schen Vertrages oder gleichstehenden Rechtsaktes angeschafft hat.“ 

(BR-Drs. 866/02 v. 28.11.2002, S. 34). 

Auch hier hätte der rechtswirksame Abschluss des notariellen Kaufvertra​ges bis zum 31. Dezember genügt, um noch die alte Eigenheimzulage zu sichern (so ausdrücklich OFD München, Verfügung v. 2.1.2003, DStR 2003, 374; vgl. aus​führlich Heidinger, ZNotP 2003, 24 ff.). 

Ähnliche Übergangsregelungen finden sich auch sonst typischerweise bei Änderungen einkommen​steuerrechtlicher Regelungen. Daher ist eine ähnliche Übergangsregelung auch jetzt wahrscheinlich. 

2.
Alte, vom Bundestag am 17.10.2003 beschlossene Gesetzesfassung (Abschaffung der Eigenheimzulage)


Überholt ist damit die vom Bundestag in seiner Sitzung am 17.10.2003 angenommene Fassung des Haus​haltsbegleitgesetzes 2004 (HBeglG 2004). Diese sah noch eine völlige Abschaffung der Eigenheimzulage ab 2004 vor. Der Vollständigkeit halber sei die Diskussion um die dort vorgesehene Übergangsregelung nachfolgend wiedergegeben: 
a)
Art. 5 Nr. 2 zur Änderung des EigZulG sah fol​gende Übergangsregelung in § 19 Abs. 8 EigZulG vor: 

„Dieses Gesetz ist letztmals anzuwenden, wenn der Anspruchsbe​rech​tigte im Fall der Herstellung vor dem 1. Januar 2004 mit der Herstellung des Objekts begonnen oder im Fall der Anschaffung die Wohnung oder die Ge​nossenschaftsanteile vor dem 1. Januar 2004 aufgrund eines vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam abge​schlossenen obligatorischen Ver​trages oder gleichstehenden Rechtsaktes angeschafft hat.“ 

b)
Der Gesetzesentwurf wich damit von der Formulierung der Übergangsregelung zu § 10e EStG in § 52 Abs. 26 S. 6 EStG etwas ab. Diese lautet: 

„§ 10e ist letztmals anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige im Fall der Her​stellung vor dem 1. Januar 1996 mit der Herstellung des Objekts be​gonnen hat oder im Fall der Anschaffung das Objekt aufgrund eines vor dem 1. Ja​nuar 1996 rechtswirksam abge​schlossenen obligatorischen Vertrages oder gleichstehenden Rechtsaktes angeschafft hat.“ 

Bei dieser Formulierung war allgemein anerkannt, dass nicht die Anschaffung, sondern nur der Abschluss des rechts​wirksamen obli​gatorischen Vertrages vor dem 1. Januar des entsprechenden Jahres erfolgen musste. 

c)
Die Formulierung des § 19 Abs. 8 EigZulG in der vom Bundestag beschlos​senen Fas​sung führte teilweise zu Befürchtungen, dass bei der Anschaffung ei​ner Woh​nung nicht nur der obligatorische (notarielle) Vertrag vor dem 1. Januar 2004 rechts​wirksam abgeschlossen sein muss, sondern darüber hinaus die Wohnung vor dem 1. Ja​nuar 2004 ange​schafft sein müsste, um sich die Eigenheimzulage noch in der alten Fas​sung zu sichern. Befürchtet wurde, dass Besitz, Nutzen und Lasten noch im Jahr 2003 über​gehen müssten (vgl. z. B. WISO-SteuerBrief 10/2003; LBS, AK-Rundschreiben Nr. 222 v. 4.11.2003). 

Vereinbaren die Vertragsparteien aufgrund dieser Befürchtungen einen Besitzübergang bereits für das Jahr 2003, erfolgt aber eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken erst im Jahr 2004, so würde dies zum Verlust eines Förderjahres führen (sog. Neujahrsfalle). 

d)
Demgegenüber ging die Regierungsbegründung zur Änderung des EigZulG (BT-Drs. 15/1502, S. 28 und 15/1639, S. 2) davon aus, dass auch bei der o. g. Übergangsregelung im Haushaltsbe​gleitgesetz 2004 der rechtswirksame Abschluss allein des obligatori​schen (notariellen) Kaufver​trages genügt, um noch die alte Eigenheimzulage zu si​chern. Diese Auslegung des vom Bundestag beschlossenen Gesetzeswortlauts wurde dem DNotI auf Rückfrage aus dem Bundesfi​nanzministerium vom zuständigen Referenten nochmals bestätigt und ergab sich auch aus einem e-mail des BMF an das DNotI (das auf unserer Homepage ebenfalls auszugsweise eingestellt ist).

Die Mehrzahl der bisherigen Stel​lungnahmen in der Literatur nahmen dies eben​falls ohne weitere Problematisierung an (vgl. z. B. Korn/Strahl, KÖSDI 2003, 13948 f.; ungenau Melchior, DStR 2003, Heft 37 S. VI). 
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